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Der größte Teil der an den Fuß- und Radweg angrenzenden Flächen des Biotopver-
bundes ist somit durch vertikale Strukturen für Zauneidechsen unüberwindbar. Allen-
falls im Bereich der Hecken und der erforderlichen Pflegezufahrten ist ein Wechsel 
von Zauneidechsen auf den Weg möglich. Sollte sich herausstellen, dass die Reptili-
enhabitate dennoch zu stark gestört werden, ist vorgegeben, die betreffenden Flä-
chen bei Bedarf vollständig mit einem hinreichend dichten und überklettersicheren, 
aber lichtdurchlässigen Zaun abzuzäunen. Unter anderem zur Feststellung der Not-
wendigkeit dieser Zäunung ist der Zauneidechsen-Bestand nach zwei, vier und 
sechs Jahren jeweils nochmals durch mindestens zwei Begehungen bei optimaler 
Witterung nachzukontrollieren. Insofern wird ein Risikomanagement für Zauneidech-
sen im Wegebereich etabliert. Das Pflege- und Entwicklungskonzept sieht vor, die 
Habitatelemente für Zauneidechsen im Osten des Biotopverbundbereichs (also in der 
Nähe der Bahnlinie) anzuordnen, so dass zwischen der als Lärmschutzwand, Sitz-
mauer oder niedrige Hecke (bzw. ggf. als Zaun) ausgebildeten Grenze zum Fuß- und 
Radweg ein mehrere Meter breiter gemähter und für Zauneidechsen wenig attrakti-
ver Magerrasenstreifen entsteht. Weiter ist zu beachten, dass der bisher als Wande-
rungskorridor für Zauneidechsen geeignete und genutzte Bereich entlang der Bahnli-
nie östlich des Biotopverbundbereiches und östlich der herzustellenden Habitatele-
mente bestehen bleibt. Durch die Schaffung des Biotopverbundkorridors und die Ha-
bitatelemente werden der bestehende Biotopverbund und die Lebensmöglichkeiten 
für Zauneidechsen stabilisiert, so dass theoretisch mögliche Verluste von Einzelindi-
viduen (die es bereits jetzt durch die aktuelle Nutzung geben dürfte) nicht ins Ge-
wicht fallen würden. 

 

Letztendlich kommt es weder zu erheblichen Störungen der Zauneidechsen durch 
Fußgänger/innen und Radfahrer/innen, noch ist anzunehmen, dass sich das allge-
meine Lebensrisiko der Tiere entlang dieses Abschnitts durch den Betrieb des Fuß- 
und Radweges gegenüber dem bestehenden Grundrisiko signifikant erhöht; es wird 
aufgrund der genannten Maßnahmen hinreichend vermieden. 

Der im Einwand des BUND Naturschutz e.V. genannte Gesichtspunkt des Arten-
schutzes wird somit bereits im erforderlichen Umfang berücksichtigt.  

 

Ergänzend ist anzumerken, dass einzelne Abschnitte entlang der Bahnlinie auch bis-
her schon teilweise relativ stark genutzt bzw. befahren werden. Bei keiner der bishe-
rigen Begehungen wurden jedoch überfahrene Tiere beobachtet. 

Im Übrigen wurden auch der Planung, Bewertung und Umsetzung der Reptilienbio-
tope am Ostrand des Oertelplatzes, nördlich anschließend, keine solchen Probleme 
erwartet oder sind dort bisher aufgetreten. 

 




